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Bereits zum vierten Mal in Folge durfte die Gemeinde Höchenschwand die Auszeichnung als Top Kurort entgegennehmen. 
Diese Auszeichnung wird Kurorten in Deutschland zuteil, welche verschiedenste Kriterien der Aspekte medizinische Versor-
gung, kulturelles Angebot und Infrastruktur erfüllen. 

Insgesamt wurden 352 Kurorte analysiert, wovon 82 Kurorte durch FOCUS-Studie eine Auszeichnung erhielten. In die Datener-
mittlung gingen ein: Patientenbefragungen, Selbstauskünfte zu Infrastruktur etc. aus den Kurorten und die Begutachtung und 
Bewertung der Infrastruktur und des Freizeitprogrammes. Höchenschwand kann mit den Alleinstellungsmerkmalen der hohen 
Anzahl der Sonnenstunden und der exponierten Höhenlage besonders punkten. 
 
Wir freuen uns über die Auszeichnung. Gerne kann das Logo für die Marketingaktivitäten von Unternehmen, Gastronomiebe-
trieben und Vermietern genutzt werden. 
 
Ihre Gemeindeverwaltung

Erneute Auszeichnung für Höchenschwand
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Telefon

Polizei 110 
Feuerwehr 112 
Ärztlicher Notfalldienst 116 117

Zahnärztlicher Notfalldienst 

 0180 322255530  

Telefon 
Polizeiposten St. Blasien 07672-922280 
Feuerwehr-Kommandant 

Herr Kaiser 0172 9444942
Bergwacht-Vorsitzender 

Herr  Tobias Stritt 0173 3147131 
Sozialstation St. Blasien 
 Tel. 07672-2145 

Arzt 
Dr. Bull/Drobach/Ehret 
Waldshuter Str. 13 07672-1660 

Zahnarzt 
Sanfte Zahnheilkunde Höchenschwand
Dr. Isabel Tunn
Bgm.-Huber-Str. 4                          07672-1220

Apotheke 
Kur-Apotheke 
Bgm.-Huber-Str. 6    07672-890 

Tierarzt 
Herr Rüger 
St. Blasien 0171-7355612
  

Apotheke
Der Notdienst beginnt um 08.30 Uhr und 
endet um 08.30 Uhr am nächsten Tag.
 
Samstag, 27. Februar 2021 
See-Apotheke Schluchsee, 
Fischbacher Str. 11, Tel.: 07656 - 5 93 
 
Sonntag, 28. Februar 2021 
Rats-Apotheke Waldshut, Kaiserstr. 31, 
Tel.: 07751 - 22 20 
 
Samstag, 06. März 2021 
Die St. Georgs-Apotheke Lauchringen, 
Hauptstr. 73, Tel.: 07741 - 6 38 00 
 
Sonntag, 07. März 2021 
Apotheke am Seidenhof WT-Tiengen, 
Hauptstr. 12, Tel.: 07741 - 75 51 
 

Beratungsstellen
Diakonisches Werk, Waldshut 
Tel. 07751-83040 
Frauen- und Kinderschutzhaus 
Tel. 07751-3553 
Offene Beratung „Courage“ 
Tel. 07741-8082277
Hospizdienst e.V.            Tel. 07751-802333 
Anonymes Sorgentelefon für Erwachsene 
Tel. 0800-1110111 
Anonymes Sorgentelefon für Kinder und 
Jugendliche    Tel. 0800-1110333 
Pflegestützpunkt Landkreis Waldshut 
Tel. 07751-864252 

Kirchen 

Kath. Pfarramt   07672-534 

Evang. Pfarramt   07672-706 

 

Recycling-Hof Attlisberg 

Mittwoch 13:00 bis 16:00 Uhr

Samstag 09:00 bis 13:00 Uhr

Sprechzeiten im Rathaus 
und der Kurverwaltung

Gemeindeverwaltung 

   Tel. 07672-4819-0 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag    8:00 bis 12:00 Uhr 

Dienstag      14:00 bis 16:00 Uhr 

Bürgerbüro 

durchgehend     8:00 bis 16:00 Uhr 

Donnerstag   14:00 bis 18:00 Uhr 

 

Tourist-Information Kurverwaltung  

im Haus des Gastes  07672-48180 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag      9:00 bis 12:30 Uhr

und 14:00 bis 16:30 Uhr 

Samstag      10:00 bis 12:00 Uhr 

 IMPRESSUM
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WICHTIGE RUFNUMMERN · INFORMATIONEN · NOTDIENSTE

seit nun rund einem Jahr ist unsere Welt nicht mehr so, wie wir sie 
kennen. Kontaktbeschränkungen, Abstandsregeln, Maskenpflicht - 
und das nicht nur an Fasnacht - und all die Einschränkungen haben 
das gewohnte Leben nachhaltig verändert. 
 
Wir haben schon eine gute Wegstrecke hinter uns gebracht und vie-
les überstanden oder auch ausgestanden. Dennoch stehen wir noch 
nicht am Ende der Corona-Pandemie. Die Zahlen sind zwar in den 
letzten Tagen wieder etwas gesunken, aber durch das tolle Wetter 
und die Verdrossenheit über die Kontakteinschränkungen werden 
Menschen auch sehr schnell sehr unvorsichtig, wenn nicht gar leicht-
sinnig. Es geht hier jedem gleich - und dennoch, gerade jetzt ist es 
nochmals wichtig, dass wir standhaft bleiben und noch einige Wo-
chen weiter machen und uns an die Vorgaben halten. 
 
Heute möchte ich über das Thema Schnelltests und Schul- sowie 
Kindertagesstättenöffnung in der Gemeinde Höchenschwand infor-
mieren. 
Als die ersten Meldungen bekannt wurden (Oktober 2020), dass 
ein sogenannter Corona-Schnelltest auf den Markt gebracht wer-
den soll, hat sich die Gemeinde Gedanken gemacht, wie wir a) an 

die Schnelltests kommen und b) wie wir sie dann einsetzen können. 
Durch eigene Recherchen unseres Pandemiebeauftragten konnten 
wir so die Handhabung und die theoretische Prüfung von Testmate-
rial kennenlernen. Nach zahlreichen Gesprächen mit medizinischen 
Fachpersonen haben wir dann einen Weg gefunden, als erste Ge-
meinde im Landkreis Waldshut Schnelltests der Firma Roche zu be-
schaffen. Herr Dr. Ehret gab unserem Mitarbeiter eine Anwendungs-
schulung und eine interne Testmatrix wurde gefertigt, nach der wir 
bei Verdachtsfällen von Corona-Infektionen (vor allem im Bereich 
der Kinderbetreuung) hätten agieren können. Glücklicherweise war 
dies zu diesem Zeitpunkt noch nicht notwendig. Dennoch - wir wa-
ren gerüstet, um zumindest in einem Ernstfall schnell die Erkenntnis 
zu haben, damit wir ggf. unsere Einrichtungen und somit Sie und 
Ihre Kinder schützen hätten können. 
 
Im Dezember 2020 und aufgrund der Tatsache, dass über Weih-
nachten die Praxis Dr. Ehret/Bull/Drobach nicht für Testungen zur 
Verfügung stehen würde, haben wir unsere eigene kleine „Teststelle“ 
eingerichtet. Über die Feiertage war es dann auch leider notwendig, 
dass wir die erste Testung mit Schnelltests von Mitarbeitern durch-
führen mussten. Erfreulicherweise waren alle Testungen negativ. 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe Höchenschwander,  
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Aufgrund dieser Tatsache haben wir mehr Schnelltests beschafft 
und uns in der Handhabung professionalisiert, so dass wir zwischen-
zeitlich am vergangenen Montag den 125. Schnelltest durchführen 
konnten. Auch hier wegweisend und vielen anderen Kommunen 
weit voraus. Unser Mitarbeiter, der die Testungen vornimmt, konnte 
sich zwischenzeitlich nicht nur diesbezüglich fortbilden, sondern er-
hielt vom Gesundheitsamt auch die Zustimmung, dass seine Testate 
anerkannt werden. Seit Anfang Januar testen wir somit die Mitarbei-
ter*innen der Kindertagesstätte regelmäßig erst einmal, zwischen-
zeitlich zweimal wöchentlich. Seit dieser Woche kamen hier auch die 
Mitarbeiter*innen der Grundschule Höchenschwand dazu. 
 
Mit diesem kleinen Bericht, liebe Höchenschwander, möchte ich 
darstellen, wie umfangreich die Arbeit in diesen schwierigen Zeiten 
für eine Gemeindeverwaltung geworden ist. Und gleichermaßen 
möchte ich den Eltern die Sicherheit geben, dass wir uns wirklich 
alle notwendigen Gedanken machen, damit der Kindergarten- und 
der Schulbetrieb gut durchdacht, mit Hygienekonzepten hinterlegt 
und vorausschauend aufrecht gehalten werden kann. Zwischenzeit-
lich haben wir immerhin auch vom Land die Testmittel für die Erzie-
her*innen und Lehrer*innen erhalten, so dass der Gemeindehaus-
halt zumindest in Teilen entlastet wird. 

Ich möchte mich beim Nachbarschaftshilfeverein für die sehr gute 
Arbeit bedanken. Dank dieser Arbeit konnten wir zwischenzeitlich 
über 50 Personen zu den Impfterminen in Tiengen und zuletzt auch 
zum dezentralen Impftag nach Häusern vermitteln. Wir hoffen, dass 
viele von Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger zur Impfung bereit 
sind und bieten auch weiterhin zusammen mit der Nachbarschafts-
hilfe unsere Unterstützung bei der doch komplizierten Anmeldung 
zu Impfterminen an. 
 
Wir alle wünschen uns die Normalität wieder, die wir vor rund einem 
Jahr aufgeben mussten. Helfen Sie mit, lassen Sie sich impfen und 
halten Sie sich an die Vorgaben (Mundschutz, Kontaktbeschränkun-
gen, Handhygiene, Niesettikette, regelmäßiges Lüften). Nur so schaf-
fen wir es, dass wir bald wieder zusammenkommen können. 
 
Ihr Bürgermeister 
Sebastian Stiegeler 
 
 
 
 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
 

Gemeinde Höchenschwand Wahlkreis 46 Freiburg I 
 
 

Wahlbekanntmachung 
 

1. Am 14. März 2021 findet die Wahl zum 17. Landtag von Baden-Württemberg statt. 
Die Wahlzeit dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr. 

Zahl 
 

zwei 
- allgemeine Wahlbezirke - 
  eingeteilt: 2. Die Gemeinde   X ist in folgende  

Nummer des 
Wahlbezirks Abgrenzung des Wahlbezirks Wahlraum  

I Höchenschwand 
Rathaus Höchenschwand, 
Waldshuter Str. 2,  
Sitzungssaal 

II Amrigschwand-Tiefenhäusern Mehrzweckhalle Attlisberg,  
Attlisberg 28 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 21. Februar 2021 übersandt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der/die Wahlberechtigte wählen kann. 

X Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag zusammen 

um 
 

17.00 Uhr im  
 

Rathaus Höchenschwand, Waldshuter Str. 2, Zimmer Nr. 16 (EG) 

 
3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er/sie 

eingetragen ist. Dies gilt nicht, wenn er/sie einen Wahlschein hat (siehe Nr. 4). 
Die Wähler/Wählerinnen haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur 
Wahl mitzubringen und die Wahlbenachrichtigung abzugeben. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimm-
zettel ausgehändigt. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer den Namen des Bewerbers und ggf. des Ersatz-
bewerbers der zugelassenen Wahlvorschläge im Wahlkreis. Wahlvorschlägen von Parteien wird zudem der 
Name der Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, beigefügt. Rechts von dem 
Namen des jeweiligen Wahlvorschlags ist ein Kreis für die Kennzeichnung des Stimmzettels aufgebracht. 
Jeder Wähler/Jede Wählerin hat eine Stimme. Er/Sie gibt seine/ihre Stimme in der Weise ab, dass er/sie auf 
dem Stimmzettel in einen der hinter den Wahlvorschlägen befindlichen Kreise ein Kreuz einsetzt oder durch 
eine andere Art der Kennzeichnung des Stimmzettels eindeutig zu erkennen gibt, für welchen Wahlvorschlag 
er/sie sich entscheiden will. 
Der Stimmzettel muss vom Wähler/von der Wählerin in einer Wahlkabine des Wahlraums gekennzeichnet und 
in der Weise gefaltet werden, dass seine/ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht 
fotografiert oder gefilmt werden. 

4. Wähler und Wählerinnen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahl-
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Namen des jeweiligen Wahlvorschlags ist ein Kreis für die Kennzeichnung des Stimmzettels aufgebracht. 
Jeder Wähler/Jede Wählerin hat eine Stimme. Er/Sie gibt seine/ihre Stimme in der Weise ab, dass er/sie auf 
dem Stimmzettel in einen der hinter den Wahlvorschlägen befindlichen Kreise ein Kreuz einsetzt oder durch 
eine andere Art der Kennzeichnung des Stimmzettels eindeutig zu erkennen gibt, für welchen Wahlvorschlag 
er/sie sich entscheiden will. 
Der Stimmzettel muss vom Wähler/von der Wählerin in einer Wahlkabine des Wahlraums gekennzeichnet und 
in der Weise gefaltet werden, dass seine/ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht 
fotografiert oder gefilmt werden. 

4. Wähler und Wählerinnen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahl-
schein ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises  

oder 
b) durch Briefwahl  
teilnehmen. 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich vom Bürgermeisteramt einen amtlichen Stimmzettel, einen amtli-
chen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel (im verschlossenen blauen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahl-
tag bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

5. Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die Stimmabgabe ungültig ist, wenn der Stimmzettel eine Ände-
rung, einen Vorbehalt oder einen beleidigenden oder auf die Person des Wählers/der Wählerin hinweisenden 
Zusatz enthält. 
Bei Briefwahl gilt dies außerdem, wenn sich im Stimmzettelumschlag eine derartige Äußerung befindet sowie 
bei jeder sonstigen Kennzeichnung des Stimmzettelumschlags. 

6. Jede/jeder Wahlberechtigte kann sein/ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung 
des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 8 Abs. 3 des Landtags-
wahlgesetzes). 
Ein/e Wahlberechtigte/r, der/die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner/ih-
rer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten/von der Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des/der Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 8 Abs. 4 Landtagswahlgesetz). Au-
ßerdem ist die Hilfsperson zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie durch die Hilfeleistung erlangt 
hat. 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rah-
men zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des/der Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte 
Wahlentscheidung des/der Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 
3 des Strafgesetzbuchs). 

7. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 

 

Höchenschwand, den 24. Februar 2021 
 Bürgermeisteramt Höchenschwand 

 

gez. Sebastian Stiegeler 
Bürgermeister 
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
1. Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes St. Blasien für das Haushaltsjahr 2021
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 25. Januar 2021 die folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen: 
 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt  
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen  EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von  113.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von  113.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 0
 
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  113.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  113.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 0
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 0
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts 

(Saldo aus 2.7 und 2.10) von
0

 
§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  0 EUR. 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre 
mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 
wird festgesetzt auf  0 EUR. 
 

§ 4 Kassenkredite 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  15.000 EUR. 
 

§ 5 Verbandsumlage 
Die Verbandsumlage wird im Ergebnishaushalt auf 89.000 EUR festgesetzt. 
 
Hinweis: 
Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO beim Zustan-
dekommen dieser Satzung – sofern nicht der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen oder die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung nach § 121 Abs. 1 GemO 
beanstandet hat – von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung un-
ter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Die 
Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der Satzung oder die öffentliche 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
St. Blasien, den 25. Januar 2021  
gez. Adrian Probst
Verbandsvorsitzender 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die von der Ver-
bandsversammlung beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 
28. Januar 2021 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Waldshut, Kommu-
nal-und Rechnungsprüfungsamt am 16. Februar 2021 genehmigt. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08. März 2021 bis 16. März 
2021 im Zimmer 21 des Rathauses St. Blasien öffentlich aus. 

St. Blasien, den 16. Februar 2021 
gez. Arian Probst 
Verbandsvorsitzender 
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AUS DEM GEMEINDERAT

Öffentliche Gemeinderatssitzung 
am Montag, 01. März 2021, 19:30 Uhr im Haus des Gastes, Großer 
Saal 

TAGESORDNUNG: 
 
1.  Bürgerfrageviertelstunde 

2.  Vergaben Kläranlage Heppenschwand 
 a. Holzbauarbeiten / Dachkonstruktion Kombibecken 
 b. Blechnerarbeiten Einhausung Kombibecken 
 c. Stahlbetonarbeiten Schaltraum / Gebläsestation 
 
3.  Feuerwehrgerätehaus 
 a) Beschluss über Dachsanierung und Förderantragstellung Kli-

maschutz Plus 
 b) Beschluss über Montage einer PV-Anlage 
 
4.  Vergabe Photovoltaik-Anlage für die Kindertagesstätte 
 
5.  Feststellung des Jahresabschlusses 2018 für den Eigenbetrieb 

Kurbetrieb 
 
6.  Bekanntgaben von Baugenehmigungen 
 
7.  Bekanntgaben/Verschiedenes 
 
8.  Wünsche und Anträge aus dem Gemeinderat 
 
9.  Wünsche und Anträge aus der Bevölkerung 

Bei Redaktionsschluss waren diese Beratungspunkte bekannt. Ände-
rungen und die Neuaufnahme von Tagesordnungspunkten werden 
in der Tagespresse bekannt gegeben. 
 
Die Bevölkerung ist recht herzlich zur öffentlichen Gemeinderatssit-
zung eingeladen. 
 
Die Sitzung findet unter hygienisch und räumlich der Situation ange-
passten Bedingungen im Haus des Gastes statt. Beim Betreten des 
Saals ist bis an den Sitzplatz eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 
 
Das Wichtigste aus der öffentlichen  
Gemeinderatssitzung vom 08. Februar 2021 
Bauantrag der Kokoderma Cosmetic GbR auf Neubau Gästehaus 
als Ersatz für bestehendes Wohn- und Geschäftshaus auf dem 
Flurst.Nr. 111, Panoramastraße 1 
Bürgermeister Stiegeler zeigte sich erfreut darüber, dass ein Touris-
musbetrieb in der jetzigen schwierigen Zeit eine so große Investition 
in Angriff nehmen will. Allgemein besteht die Hoffnung, dass auf-
grund der Corona-Pandemie ein Aufschwung im Inlandstourismus 
zu verzeichnen sein wird. Deshalb ist es für den Tourismusort wich-
tig, die Bettenkapazität zumindest stabil zu halten und einen quali-
tativ hochwertigen Standard anbieten zu können. Das bestehende 
Gebäude in der Panoramastraße ist in keinem guten Zustand. Da das 
Vorhaben mitten im Dorf ortsbildprägend sein wird, waren Planer 
Gutmann und Architekt Jehle anwesend, um das Projekt vorzustel-
len. Der Bauantrag sollte eigentlich schon in der letzten Sitzung be-
handelt werden, wurde aber wegen eines weiteren Klärungsbedarfs 
mit dem Baurechtsamt verschoben. 
 
In einem Vorgespräch waren die verschiedenen von den Anliegern 
vorgetragenen Bedenken erörtert worden. Planer Gutmann ging im 
Einzelnen auf diese ein und berichtete, dass die Einwände in der jet-
zigen Planung berücksichtigt wurden. 
 
Architekt Jehle zeigte die Planung anhand einer Präsentation. Ge-
genüber der ursprünglichen Planung wurde das Gebäude in Abstim-

mung mit dem Baurechtsamt noch einmal um 75 cm tiefer angelegt, 
so dass die Höhe sich jetzt der Umgebungsbebauung anpasst. 
Es entsteht ein 4-stöckiges Gästehaus mit Appartements und Betrei-
berwohnung sowie einer Tiefgarage. 
 
Nach jetzigem Stand soll mit dem Abbruch des bestehenden Gebäu-
des sowie der Verwirklichung des Neubaus im Frühjahr 2022 begon-
nen werden, Planer Gutmann sicherte zu, die Anlieger rechtzeitig vor 
Baubeginn zu informieren. Es wurde vom Gremium darauf hingewie-
sen, dass die Erneuerung der Poststraße, sofern die entsprechenden 
Zuschüsse bewilligt werden, voraussichtlich ebenfalls im Frühjahr 22 
beginnen wird. Hier ist dann eine gute Koordination der Baumaß-
nahmen existenziell. 
 
Der Gemeinderat fasste nach weiteren Detailfragen zur Höhenent-
wicklung folgenden einstimmigen Beschluss: 
 
Dem Bauantrag der Kokoderma Cosmetics GbR auf Neubau eines 
Gästehauses als Ersatz für das bestehende Wohn- und Geschäftshaus 
auf dem Grundstück Panoramastr. 1 wird zugestimmt mit der Maß-
gabe, dass die dargestellte Höhenentwicklung eingehalten wird. 
 
Bekanntgaben von Baugenehmigungen 
Vom Baurechtsamt wurden der Bauantrag der Eheleute Michaela 
und Dominik Ebner auf An- und Umbau des bestehenden Zweifa-
milienhauses sowie der Neubau von Lothar Ebner auf Neubau einer 
landwirtschaftlichen Geräte- und Lagerhalle, beide in Unterwe-
schnegg, genehmigt. 
 
Beratung und Beschluss über die Kita-Gebühren und Gebühren 
der Kommunalen Schulbetreuung für Monat Januar 
Seit den Weihnachtsferien sind Schulen und Kindertagesstätten 
aufgrund der Corona-Pandemie wieder geschlossen und bieten nur 
eine Notbetreuung an. Aus diesem Grund war über die Erhebung der 
Gebühren zu entscheiden. Die Verwaltung schlug vor, analog zur Re-
gelung im letzten Jahr die Gebühren zunächst für den Monat Januar 
zu erlassen. Die Inanspruchnahme der Notbetreuung soll taggenau 
abgerechnet werden. Voraussichtlich wird es eine Unterstützung des 
Landes mit 80 % für die ausgefallenen Elternbeiträge geben, so dass 
sich der finanzielle Ausfall einigermaßen relativieren wird. 
 
Der Gemeinderat fasste folgenden einstimmigen Beschluss: 
 
Die Kita- und Schulbetreuungsgebühren für den Monat Januar wer-
den erlassen. Die Gebühren für die Notbetreuung werden nach der 
tatsächlichen Inanspruchnahme abgerechnet. 
 
 
Bekanntgaben, Verschiedenes 
Notbetreuung 
Bürgermeister Stiegeler gab bekannt, dass derzeit 10 – 13 Kinder in 
der schulischen Notbetreuung sind, 18 Kinder im Kindergarten und 
9 Kinder in der Kinderkrippe. Damit liegt man im Landesschnitt. 
 
Stellenausschreibungen 
Die Gemeinde hat derzeit eine Stelle im Haupt-/Bauamt sowie eine 
Ausbildungsstelle bei der Tourist-Information ausgeschrieben. 
 
Landtagswahl am 14.03.21 – Wahllokale wie immer, erstmals kann 
Briefwahl online beantragt werden 

Ein Zuschussbescheid aus der Städtebauförderung in Höhe von 
300.000 € ist eingegangen. 
 
Wünsche und Anträge aus dem Gemeinderat 
Gemeinderätin Daniela Kirner-Arnold wies auf einen ausgespülten 
Waldweg im Bereich Loipenhaus hin, Zuständigkeit bei der Forstver-
waltung. Gemeinderätin Annika Villinger berichtete, dass der Fuß-
weg vom Skilift Richtung Häusern auch in einem schlechten Zustand 
ist, hier ist die Gemeinde zuständig. 
 
Gemeinderat Oliver Rombach wies auf den allgemein schlechten 
Zustand der Straßen nach den Breitbandarbeiten hin, hier insbe-
sondere im Bereich Frohnschwand. Er bat darum, die Schäden auf-
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zunehmen und eine Prioritätenliste zu erstellen. Bürgermeister Stie-
geler bestätigte die Schäden und meinte, dass dies zu erwarten war. 
Derzeit können Schadstellen aufgrund der Wetterlage nur im Notfall 
beseitigt werden. Grundsätzlich ist ein Straßenerhaltungsmanage-
ment denkbar, vorläufig wird aber der Bauhof eine Bestandsaufnah-
me machen. 
 

 

MITTEILUNGEN DER GEMEINDE

Beitritt zur Wirtschaftsregion Südwest GmbH 
Die Gemeinde Höchenschwand ist seit dem 1. Januar Teil der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der beiden Landkreise Lör-
rach und Waldshut 
 

Nun auch ganz formal: WSW-Geschäftsführer Alexander Maas, Landrat 
Dr. Martin Kistler und Höchenschwands Bürgermeister Sebastian Stie-
geler (von links) besiegelten die gemeinsame Zusammenarbeit mit Un-
terzeichnung des Gesellschaftervertrags. Foto: WSW 
 
In den letzten 24 Monaten haben sich sieben Kommunen sowie eine 
Sparkasse für einen Beitritt zur regionalen Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft der Landkreise Lörrach und Waldshut entschieden, deren 
Arbeit nun von insgesamt 42 Gesellschaftern unterstützt wird. 

 

Die WSW baut ihr Beratungs- und Dienstleistungsspektrum stetig 
aus und passt es an die aktuellen Gegebenheiten an. Insbesonde-
re in der aktuellen Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig 
die Beratungsrolle der Wirtschaftsförderung auch in Krisenzeiten ist. 
Aufgabe des WSW ist es, mit ihren Projekten und Beratungsangebo-
ten einen Mehrwert für die regionalen Unternehmen und die Kom-
munen zu schaffen und dabei sehr flexibel zu agieren. Hierbei kann 
die WSW auf ein großes Netzwerk an regionalen und überregionalen 
Kooperationspartnern zurückgreifen. 
 
Die Wirtschaftsregion Südwest GmbH ist die Wirtschaftsfördergesell-
schaft der beiden Landkreise Lörrach und Waldshut. Sie fördert die 
zukunftsfähige Entwicklung der Region zu einem wettbewerbsfähi-
gen und innovativen Wirtschaftsstandort, unterstützt ansässige und 
neue Unternehmen und steigert die Bekanntheit sowie das Image 
der Wirtschaftsregion. Hierfür initiiert, koordiniert und begleitet die 
WSW zahlreiche Netzwerke und Projekte, vor allem zu den Themen 
Fachkräfte, Innovation und Digitalisierung sowie Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie. Weitere Informationen stehen unter www.wsw.eu 
zur Verfügung. 

Die Retschengrabenbrücke im Zuge der K 6561 
bei Witznau ist wegen Brückensanierung ge-
sperrt 
Am Montag, dem 22. Februar 2021, wird mit den Bauarbeiten an der 
Retschengrabenbrücke im Zuge der K 6561 begonnen. Die umfang-
reichen Brückensanierungsarbeiten können nur unter Vollsperrung 
ausgeführt werden. Auch Radfahrern und Fußgängern ist die Über-
querung der Brücke nicht möglich. Die gesamte Bauzeit wird auf ca. 
3-4 Monate geschätzt. 
Während der Vollsperrung ist die K 6561 beiderseits der Retschen-
grabenbrücke für den Verkehr gesperrt. Von Nöggenschwiel, Häu-
sern und Schwarzabruck kommend ist die K 6561 ab dem Stausee 
Witznau (Schwarza-Staubecken) gesperrt. Das Kraftwerk Witznau ist 
über die L 157 weiterhin anfahrbar. 

Vor dem Hintergrund, dass durch die Baumaßnahme die Verkehrs-
sicherheit aller Verkehrsteilnehmer deutlich erhöht wird, bittet das 
Straßenbauamt des Landratsamtes Waldshut alle von der Baumaß-
nahme betroffenen Bürger um Verständnis für während der Bau-
maßnahme auftretende Behinderungen und Lärmbelästigungen. 
 
 
 

AUS DEN SCHULEN

Schulanmeldung für die neue Klasse 1 
Alle nach unserem Kenntnisstand betroffenen Familien erhalten ab 
dem 22. Februar einen Informationsbrief und das Anmeldeformu-
lar per Post. Sollten Sie kein Schreiben bekommen, bitten wir darum, 
dass Sie sich bei uns melden. 
Aufgrund der Pandemiebedingungen bitten wir darum, dass Sie die 
Anmeldeunterlagen komplett ausgefüllt und unterschrieben bis 
zum 5. März entweder per Post zusenden oder in den Briefkasten 
der Schule einwerfen. 

Außerdem benötigen wir eine Kopie der Geburtsurkunde und ei-
nen Masern-Impfnachweis in Kopie. 
Falls Sie keine Kopien selbst anfertigen können, rufen Sie bitte in der 
Schule an, wir finden dann eine Lösung! Bitte KEINE ORIGINALE mits-
enden! 
Stichtag für Schulpflicht: Geburt bis 31.7.2015 

Arno Wagner
Rektor 
 
 

Hundehaltung in der  
Gemeinde Höchenschwand 
Leinenzwang 
Die Gemeindeverwaltung Höchenschwand weist eindringlich 
darauf hin, dass im Innenbereich der Gemeinde, hierzu zählen 
auch die Wohngebiete in den Ortsteilen, auf öffentlichen Straßen 
und Gehwegen Hunde an der Leine zu führen sind! 
Ansonsten dürfen Hunde ohne Begleitung einer Person, die 
durch Zuruf jederzeit auf das Tier einwirken kann, nicht frei he-
rumlaufen. 
 
Verunreinigung 
Die Verunreinigung durch Hundekot auf öffentlichen Verkehrsflä-
chen, in Grün- und Erholungsanlagen, hauptsächlich im Kurpark 
hat stark zugenommen. Wir appellieren an dieser Stelle ein-
dringlich an die Hundehalter/-innen, dass abgelagerter Hunde-
kot unverzüglich zu beseitigen ist. Das Gleiche gilt natürlich auf 
Spielplätzen, in fremden Vorgärten oder auf landwirtschaftlich 
genutzten Grünflächen. 
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DIE JUBILARE DER GEMEINDE

Maria Maier, Frohnschwand 7 06.03.1924 (97) 
Lothar Matthes, Haldenweg 14 C 06.03.1944 (77) 
Konrad Schulz, Bernhard-Porten-Str. 2 18.03.1943 (78) 
Dr. Peter Loosen, Waldshuter-Str. 11 19.03.1944 (77) 
Irma Karthan, Heppenschwand 20 20.03.1944 (77) 
Elfriede Schwarzenhölzer, Im Grün 19 22.03.1940 (81) 
Margarete Sohm, Hebelweg 10 22.03.1940 (81) 
Stefania Kasper, Attlisberg 27 22.03.1944 (77) 
Monika Krebs, Kurpromenade 4 31.03.1936 (85) 
 
 
 

TOURISTINFORMATION HÖCHENSCHWAND

 

  
Die Tourist-Information Höchenschwand bietet zum 01.  August 2021 einen 
Ausbildungsplatz zur/zum  

Kauffrau/ -mann für Büromanagement in der 
Touristikbranche (m/w/d) 

Während deiner 3-jährigen Ausbildung lernst du die Betreuung und Beratung von Gästen 
und Gastgebern. Außerdem erwirbst du kaufmännische Kenntnisse und lernst 
innerbetriebliche Abläufe in einer Tourist-Information kennen. 

Außerdem sammelst du erste Erfahrungen im Veranstaltungsmanagement, erhältst 
Einblicke in die Bereiche Marketing, Vertrieb und kannst deine Fremdsprachenkenntnisse 
ausbauen. 

Was wir uns von dir wünschen:  
 Freundliches Auftreten 
 Kontaktfreude im Umgang mit Gästen und Gastgebern 
 Interesse an betriebswirtschaftlichen Abläufen 
 Engagement und Belastbarkeit  
 Teamfähigkeit 

 
 
Was wir dir anbieten:  

 Zusammenarbeit in einem dynamischen und motivierten Team 
 Abwechslungsreiche Tätigkeiten  
 Einblicke in spannende Bereiche des Tourismus  
 Eigenverantwortliche Ausarbeitung von Projekten  

 
 
Worauf du dich außerdem freuen kannst: 

 Du hast den schönsten Arbeitsplatz in der Region  
 Viel frische und gute Luft – Höchenschwand ist Deutschlands höchstgelegener 

Heilklimatischer Kurort 
 Spannende Veranstaltungen im Haus des Gastes  
 Ausbildungsvergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst  

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung bis zum 
05.03.2021 an das Bürgermeisteramt Höchenschwand, Waldshuter Str. 2, 79862 
Höchenschwand; oder per Mail an rathaus@hoechenschwand.de.  

Für weitere Informationen steht Euch die Leiterin der Tourist-Information Frau Grether, 
Tel. 07672-48180, E-Mail: anna.grether@hoechenschwand.de gerne zur Verfügung. 

 
 

 
 
Einkaufservice 
Die Gemeinde Höchenschwand bietet auch im März den Einkauf-
service für Risikopatient:innen in Zusammenarbeit mit dem Ein-
kaufsparadies Schmidt an. Ab Montag, den 01. März werden die Be-
stellungen Montags und Freitags ausgeliefert. Bestellungen für den 
Einkaufservice können zu den Bürozeiten der Tourist-Info telefonisch 
unter 07672 48180 getätigt werden.
 
 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Katholisches Pfarramt St. Michael 
Kirchstraße 1, 79862 Höchenschwand 
Telefon 07672/534, Fax 07672/924832 
Mail: stmichael@se-stblasien.de 
 
Öffnungszeiten des Pfarramtes: 
Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr. 

Wir bitten, das Pfarramt nur in dringenden Angelegenheiten 
aufzusuchen mit der Bitte um vorherige telefonische Anmel-
dung. In dringenden Fällen melden Sie sich bitte unter der Tele-
fonnummer 07672/534. 
 
Wir bitten die allgemeinen Regeln zum Infektionsschutz (Abstand 
halten, Mundschutz tragen) einzuhalten. 
 
Bitte betreten Sie die Kirche nur durch den Haupteingang. Dort 
liegen die gesetzlichen Bestimmungen aus, die zu beachten sind. 
Mundschutz (nur FFP2 Masken) ist beim Betreten der Kirche und 
während des ganzen Gottesdienstes verpflichtend. Listen liegen 
bereit. Falls jemand aus medizinischen Gründen keine FFP2 Maske 
tragen kann, bitten wir, ein ärztliches Attest vorzulegen. 
 
Freitag, 26.2. 
18:30 Uhr Kreuzwegandacht 
19:00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst zu Ehren der Schmerzensmut-
ter Maria als Krankengottesdienst mit Krankensegnung 
Samstag, 27.2. 
19:00 Uhr Eucharistiefeier 
Sonntag, 28.2. 
10:30 Uhr Eucharistiefeier 
 
Mittwoch, 3. März 
16:30 Uhr Eucharistiefeier in Strittberg 
 
Freitag, 5.3. 
18:30 Uhr Kreuzwegandacht 
19:00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst zu Ehren der Schmerzensmut-
ter Maria, anschl. eucharistische Anbetung u. anschl. Andacht 
zum Schutz und der Bewahrung des Lebens 
Samstag, 6.3. 
19:00 Uhr Eucharistiefeier 
Sonntag, 7.3. 
10:30 Uhr Eucharistiefeier 
Freitag, 12.3. 
18:30 Uhr Kreuzwegandacht 
19:00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst zu Ehren der Schmerzensmut-
ter Maria 
Samstag, 13.3. 
19:00 Uhr Eucharistiefeier 
Sonntag, 14.3. 
10:30 Uhr Eucharistiefeier 
 
Firmvorbereitung 2021 
Die katholische Kirchengemeinde St. Blasien informiert darü-
ber, dass der geplante Informationsabend für die Firmvorbe-
reitung am Donnerstag, den 25. Februar 2021 um 18 Uhr im 
Pfarrzentrum in Höchenschwand wegen der Verlängerung des 
Lockdowns abgesagt werden muss. Die Firmkandidaten werden 
per Brief über das weitere Vorgehen informiert. 
 
Hl. Messe am Fasnacht Sonntag: 
Im Gottesdienst am Fasnacht Sonntag konnte Pfarrer Hoyanic unter 
anderen den Zunftmeister der Narrenzunft Tannenzäpfle, Herrn Mar-
tin Hagenbucher mit Gattin und eine Delegation der Narrenzunft, 
begrüßen. Zum Einzug spielte Frau Rogg auf der Orgel den Höchen-
schwander Narrenmarsch. Der Kantor, Gerold Schmidt, rätschte im 
Takt dazu. Im Anschluss an den Gottesdienst bat der Pfarrer den 
Zunftmeister um eine Ansprache. Gerne veröffentlichen wir seine 
Worte: 
 „Sell hät sich denkt kei S......, Mensch“ 
Ja das hat sich wohl niemand noch vor einem Jahr vorstellen kön-
nen. 
Corona war ein Fremdwort und am anderen Ende der Welt noch 
ziemlich weit weg. Und diese vereinzelt bei uns eingeschleppten Fäl-
le sollten sich doch auch spätestens zum Sommer in Luft auflösen. 
Doch weit gefehlt, sieht die Sache doch inzwischen völlig anders aus. 
Anfangs des ersten Lockdowns war es sicherlich schön mal etwas 
entschleunigter in unserer doch so schnellen Welt unterwegs zu 
sein. Man hatte gezwungenermaßen Zeit für die Familie und alles 
lief etwas langsamer, was sicherlich viele im ersten Moment genos-
sen haben. Zeit für die Familie, viele Ausflüge in unserer heimischen 
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Natur und keine gestressten Weltumrundungen. Es wäre sicherlich 
schön hier etwas in die kommende Zeit mitzunehmen. 
Doch auch müssen wir sehen, dass Unzählige viel zu früh von uns 
gehen mussten, verwaiste Ortschaften und Innenstädte, geschlos-
sene Geschäfte und Wirtschaften, ja unser soziales zusammenleben 
auf ein absolutes Minimum reduziert wurden. Uns allen fehlt die 
Geselligkeit im täglichen zusammenleben und dem Miteinander in 
unseren Vereinen. 
Für uns Narren besonders bitter, dass eine Fasnet nur digital und auf 
Abstand stattfinden kann. 
Masken tragen liegt zwar im Urinstinkt der Narren, aber das mit dem 
Abstand und Kontaktbeschränkung lässt sich nicht mit den Grund-
zügen unsere Fasnet vereinbaren. Ist doch unsere Fasnet ein Lebens-
gefühl auf der Grundlage der Geselligkeit und dem Miteinander. 
Kein Wecken am Schmutzige, kein Rotwein vom Pfarrer für die We-
cker die von Haus zu Haus ziehen und mit Trommel und rote Pfiefe 
unser lang ersehnte Fasnet ankündigen. 
Kein Zunftabend bei geselliger Runde, kein Fasnet Umzug in unse-
rem so schönen Dorf und was mir besonders nachgeht, keine Kin-
derfasnet mit leuchtenden Kinderaugen an ihrem ganz besonderen 
Tag. Sie sind diejenigen, die unsere Tradition weiterführen und ein 
geselliges Miteinander erlernen müssen. 
Nichts in der Welt wirkt so ansteckend wie Lachen und Gute Laune, 
sagte schon (Charles Dickens, Englischer Schriftsteller 1812-1870) 
Mit dieser Einstellung wollen wir Narren voran gehen und sind sicher, 
dass die Menschheit auch diese Herausforderung meistern wird. 
Somit hoffen wir zusammen wieder auf bessere Jahre des Beisam-
menseins und der Geselligkeit. 
Blibet G´sund und Gfräs !!! 
Narre sin au Lüt, un mengemol gschieder wie die andere (von unse-
rem Gerhard Jung) 
Narri, Narro 
Tanne, Zapfe 
Im Anschluss an diese Rede bat Pfarrer Hoyanic den emeritierten 
Bürgermeister, Herrn Werner Rautenberg, nach vorne. Pfarrer Hoya-
nic überreichte ihm ein Bild auf dem er selbst, Werner Rautenberg 
und Thomas Kaiser abgebildet sind. Dieses Bild entstand vor 20 Jah-
ren am Schmutzigen Donnerstag im Rathaus beim Kutteln essen. 
Werner Rautenberg bedankte sich für das Bild mit den Worten: „ Da 
sehen wir drei noch etwas jünger aus“. Auch betonte er, dass Pfarrer 
Hoyanic der erste Pfarrer ist, der am Kutteln essen am Schmutzigen 
Donnerstag im Rathaus teilgenommen hat. Mit einigen lustigen Ge-
schichten und Erinnerungen aus vergangener Zeit beendete er seine 
Rede. 
 
 
 
Evangelisches Pfarramt  
Höchenschwand / Häusern 
Hebelweg 3, 79862 Höchenschwand 
Telefon: 07672-706 
hoechenschwand-haeusern@kbz.ekiba.de 
www.ev-kirche-hoechenschwand.de 

Wochenspruch: Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus 
für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. (Röm. 5,8) 
 
Gottesdienste: 
Sonntag, 28.02.2021 
10:30 Uhr Gottesdienst 
 
Sonntag, 07.03.2021 
10:30 Uhr Gottesdienst 
 
Samstag, 13.03.2021 
19:00 Uhr Gottesdienst 
 
Sie sind herzlich willkommen zu den Gottesdiensten. Anmeldung ist 
nicht erforderlich. 
Wegen des Gesundheitsschutzes tragen wir während des gesamten 
Gottesdienstes Masken und halten 2 Meter Abstand zueinander. Wir 
singen nicht. Es besteht die Möglichkeit zur Handdesinfektion. Der 
Gottesdienst dauert nur ca. 30 Minuten. 

Wir erheben Kontaktdaten, die wir auf Nachfrage dem Gesundheit-
samt und nur zur Kontaktnachverfolgung weitergeben werden. Wir 
bewahren die Daten vier Wochen lang verschlossen auf. 
 

Anders Weltgebetstag feiern! 
In diesem Jahr verzichten wir in Höchenschwand und Häusern – wie 
so Viele – auf den vor Ort gefeierten Gottesdienst und das anschlie-
ßende Zusammensein. 
 
Gerne laden wir aber zum Weltgebetstags-Gottesdienst ein, der am 
Freitag, 05.03.2021 um 19:00 Uhr auf Bibel-TV gesendet wird. 
Ökumenisch vorbereitet und musikalisch gestaltet von einem bun-
desweiten Musikteam wird es dort auch Überraschungsbeiträge aus 
aller Welt geben. 
 
Das Gastgeberland ist in diesem Jahr der kleine pazifische Inselstaat 
Vanuatu. Informationen zu Land und Leuten, zum Gottesdienst und 
weitere Möglichkeiten finden Sie auch unter www.weltgebetstag.de 
 
Wer die Texte des Gottesdienstes mitverfolgen möchte, kann sich 
gerne ein Heft mit der Gottesdienstordnung mitnehmen, die in der 
evangelischen und katholischen Kirche und im Einkaufsladen aus-
liegen werden. 
 
 

AUS DEN VEREINEN

NZ Tannenzäpfle Höchenschwand e.V. 
Schön, dass so viele gerade in dieser außerordentlichen Zeit durch 
das Schmücken der Häuser mit Fahnen, Bändel, Puppen und vielem 
mehr mitgemacht haben, und so das Gefühl der Fasnet wenigstens 
etwas aufkam. 
 
Somit können wir auch mitteilen, dass unsere Narrenfahne für die 
närrische Dekoration in die Waldshuter Strasse 17 geht, die stellver-
tretend für alle daran Beteiligten Renate Flossmann überreicht wur-
de. 
 
Auch hoffen wir mit unserer Fasnetzeitung und dem Virtuellen Zunf-
tabend ein wenig Fasnet und Abwechslung zu jedem nach Hause 
gebracht zu haben. 
 
Ganz besonders freut uns, dass der Zäpfleweg bei Jung und Alt so 
gut angekommen ist, und über 120 Kinder beim Rätsel teilgenom-
men haben. 
Groß war dann auch die Freude für den Narrensamen beim Erhalt 
ihrer Überraschungen als Ersatz für die Kinderfasnet. 
 
So, jetzt bleibt mir nur noch Dankeschön zu sagen, für die vielen 
positiven Rückmeldungen und Glückwünsche zu unserer „Anderen 
Fasnet 2021“, und ein herzliches vergelt‘s gott allen Förderern und 
Gönner der Höchenschwander Fasnet. 
 
Hoffen wir auf ein gutes Jahr und sind zuversichtlich, dass wir uns 
alle gemeinsam an der Fasnet 2022 wie gewohnt in geselliger Runde 
wiedersehen. 
 
Bliebet g’sund 
 
Eure 
Narrenzunft Tannenzäpfle Höchenschwand e.V. 
 

 

PRIMO-SERVICE

ANZEIGENANNAHME
 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11 Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 anzeigen@primo-stockach.de



Mittwoch, den 24. Februar 2021 Gemeinde Höchenschwand

Seite 10

Seniorenwerk St. Michael 
Das Seniorenwerk St. Michael Höchenschwand lädt am Donnerstag, 
18. März 2021, 14.30 Uhr, alle Seniorinnen und Senioren zu einem 
Gottesdienst in die Pfarrkirche St. Michael Höchenschwand ein. 
 Corona bedingt muss das gemütliche Beisammensein leider ausfal-
len. 
 Anmeldung bis spätestens 11. März 2021 bei Anita Tröndle 
Telefon: 07755-8759 oder per Mail: Anita.Troendle@t-online.de 
mit der Bitte um Angabe Ihrer Telefonnummer. 

 

INTERESSANTES & WISSENSWERTES

Fischereilos an der Schlücht neu zu verpachten
Wegen Ablauf des bestehenden Vertrages steht folgendes Fischerei-
los zur Neuverpachtung an:
Schlücht, Los II
Länge: 2,9 km, von der Einmündung der Mettma bis zur Gemar-
kungsgrenze Ühlingen
Die Pachtdauer beträgt 12 Jahre.
Interessenten, die die Berechtigung für eine Fischwasserpacht besit-
zen, richten ihre Bewerbung mit Pachtpreisangebot bitte schriftlich 
bis zum 05. März 2021 an das Bürgermeisteramt, Kirchplatz 1, 
79777 Ühlingen-Birkendorf.
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei der Gemeindeverwaltung Ühlin-
gen-Birkendorf, Martin Blum, Telefon: 07743/9200-20, 
Email: martin.blum@uehlingen-birkendorf.de) 
 

Am 8. März 2021 steht der Internationale Frau-
entag zum 2. Mal im Zeichen der Pandemie 
Konnten am Internationalen Frauentag im letzten Jahr noch kurz 
vor dem Lockdown Veranstaltungen von der Kommunalen Stelle für 
Gleichstellung des Landkreises Waldshut durchgeführt werden, so 
bleibt in diesem Jahr nur ein Versenden von Infomaterial per Post 
und für die Mitarbeiterinnen im Landratsamt ein Infotisch. 
 
Der Internationale Frauentag steht für die weltweite Solidarität unter 
Frauen, für gleiche und bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen 
von Frauen, gegen Diskriminierung und für mehr Selbstbestimmung 
und Geschlechtergerechtigkeit. Seinen Ursprung hat der Weltfrau-
entag im Kampf der Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts für das 
Frauenstimmrecht. 
Krisen verstärken alle existierenden Ungleichheiten. Dies trifft auch 
auf die durch COVID-19 ausgelöste Krise zu. Frauen und Mädchen 
zählen weltweit in allen Gesellschaften zu benachteiligten Gruppen 
und sind von der Pandemie und ihren Folgen besonders hart betrof-
fen. Dies führt zu unmittelbaren gesundheitlichen, wie auch zu län-
gerfristigen ökonomischen Folgen. 
Verdienstausfälle und ein geringeres Haushaltseinkommen können 
dazu führen, dass Frauen und ihre Kinder, gerade wenn sie allein-
erziehend sind, keinen Zugang mehr zu gleichberechtigter Teilhabe 
an der Gesellschaft haben. Die Pflege von Familienmitgliedern, die 
Kinderbetreuung, Home Schooling und Haushaltstätigkeiten lasten 
überwiegend auf den Schultern von Frauen. Durch die Corona-Pan-
demie wird die klassische Rollenverteilung weiter zementiert. 
 
Existentielle Sorgen, Quarantäne und eine Einschränkung der Be-
wegungsfreiheit führen zu einem deutlichen Anstieg von häuslicher 
Gewalt. 
Um umfassenden Schutz und Unterstützung anzubieten, hat der Ar-
beitskreis „Häusliche Gewalt“ im Landkreis Waldshut eine Broschüre 
herausgegeben, in der sich die Akteurinnen und Akteure mit ihrem 
jeweiligen Unterstützungsangebot vorstellen. 
 
Am kommenden 8. März wird auch die Stadt Waldshut-Tiengen mit 
einer Beflaggung vor den Rathäusern in Waldshut und in Tiengen 
auf den Weltfrauentag aufmerksam machen und die Solidarität mit 
Frauen weltweit sowie die Wertschätzung von Frauen und deren ge-
sellschaftlichen Wirkens zum Ausdruck bringen. 

Zurück in den Beruf –  
steigen Sie mit uns wieder ein! 
Aktion zum internationalen Frauentag 
Am Donnerstag, dem 4. März 2021 findet von 9 bis 15 Uhr ein Telefo-
naktionstag der Agentur für Arbeit Lörrach statt. Interessierte Frauen 
und Männer erreichen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 
4 5555 00 die Service-Center der Bundesagentur für Arbeit. Nach 
Nennung des Kennworts „Telefonaktionstag“ und ihres Wohnorts 
werden sie direkt an die für sie zuständige Expertin verbunden. 
 
Wer wieder zurück ins Berufsleben will, hat viele Fragen, vor allem: 
Wie gelingt der Wiedereinstieg? Und wer unterstützt mich dabei? 
Geklärt werden können auch Fragen zur Berufswegeplanung und zu 
Qualifizierungsangeboten. Der Anruf ist unverbindlich; Interessierte 
können sich informieren lassen und dann in Ruhe überlegen, welche 
weiteren Schritte sie unternehmen wollen. 
 
 
Sponsoren gesucht! 
Seit 1991 betreibt die Lebenshilfe Südschwarzwald e.V. in Tiengen 
mit großem Erfolg ein Interdisziplinäres Beratungs- und Frühförder-
zentrum (BFZ), das als einzige Einrichtung dieser Art im Landkreis 
Waldshut vom Land Baden-Württemberg anerkannt ist. 
Da die räumlichen Bedingungen inzwischen eine angemessene 
therapeutische Arbeit sehr erschwert, sind wir sehr froh, dass in un-
mittelbarer Nähe, nämlich in Lauchringen, eine neue und optimale 
Unterbringung im Neubaugebiet „Riedpark“ möglich sein wird. Im 
Frühjahr 2022 soll der Einzug stattfinden. Bis zu diesem Zeitpunkt 
muss die Lebenshilfe Südschwarzwald noch 120.000,- € aufbringen, 
um den Rohbau in Praxisräume zu verwandeln. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die betroffenen Familien und 
die kleinen Patienten würden sich außerordentlich darüber freuen, 
wenn dieser Einzug durch die finanzielle Unterstützung von Bürge-
rinnen und Bürgern, Betrieben, Geschäften, Büros, Praxen, Kanzlei-
en ... ermöglicht werden kann. „Aktion Mensch“ sowie öffentliche 
Amtsträger unterstützen das Projekt ideell und finanziell. Leider rei-
chen diese Beiträge aber nicht aus. 
Was bedeutet das „Interdisziplinäre Beratungs- und Förderzentrum“? 
Kinder zwischen der Geburt und Schuleintritt werden gefördert und 
behandelt, wenn die Entwicklung des Kindes in irgendeiner Weise 
auffällig ist. Dann ist das BFZ die richtige Anlaufstelle. 
Verschiedene Therapeutinnen und Therapeuten helfen über 100 
Kindern und Eltern pro Jahr. 
 
In einer ausführlichen Broschüre, die wir Ihnen gerne zusenden, 
finden Sie alle Informationen zu diesem Projekt; solche über die Le-
benshilfe Südschwarzwald e.V. unter www.lebenshilfe-ssw.de. 
Wenden Sie sich bitte an den 2. Vorsitzenden der Lebenshilfe Süd-
schwarzwald e.V. Herrn H.P. Cheret (Tel: 07746 1544, hans-peter.che-
ret@t-online.de) 
 
Unser Spendenkonto: 
Lebenshilfe Südschwarzwald e.V., Sparkasse Hochrhein, 
Waldshut-Tiengen, 
IBAN: DE95 6845 2290 0077 0224 81 
Betreff: „BFZ Lauchringen“ 
 

Die Stadt St. Blasien im Hochschwarzwald sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine/n 

Sozialarbeiter 
(m/w/d) in Vollzeit

für die Fürstabt-Gerbert-Schule in St. Blasien. 

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
www.stblasien.de
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Ab September 2021 ist die Stelle für ein 

Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) 

in der Stoll VITA Stiftung neu zu besetzen. 
Die Stoll VITA Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung, deren Stif-
tungszweck u.a. die Förderung gesunder Umwelt- und Lebens-
bedingungen ist. 
 
Zu den Aufgaben gehören:
•	 Pflege eines Gartens mit Gewächshaus
•	 Betreuung von Gruppen, denen praktisches und  

theoretisches gärtnerisches Wissen vermittelt wird
•	 Vorbereitung von Kursen für Kinder
•	 Führung durch unsere Wechselausstellungen zu  

Umweltthemen
•	 Mithilfe bei der Organisation von Veranstaltungen
•	 Büroarbeiten
 
Wir bieten die Möglichkeit, sich in einem angenehmen Arbeitskli-
ma gärtnerisches Wissen anzueignen und eine Vielzahl abwechs-
lungsreicher Projekte kennen zu lernen. 
 
Weiterführende Infos zum FÖJ bei der Landeszentrale für politi-
sche Bildung unter www.foej-bw.de/index.php.
Gerne geben wir telefonische Auskunft unter: 07751 / 84-220. 
Bewerbung bitte an: Stoll VITA Stiftung 
 Brückenstraße 15 
 79761 Waldshut-Tiengen 
 info@stollvitastiftung.de

Ende
 des redaktionellen Teils

STARKES DUO. 
AUS EINS MACH ZWEI.AUS EINS MACH ZWEI.



Für unsere Rehabilitationsklinik mit den Fachrichtungen
Orthopädie, Innere Medizin und Augenheilkunde 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n  

Arzthelferin (m/w/d) oder Pflegefachkraft (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit 

Als Rehaklinik bieten wir eine abwechslungsreiche Tätigkeit an
der schönsten Stelle des Südschwarzwaldes. Sie arbeiten in
einem engagierten und fröhlichen Team in einem Haus mit 
familiärem Arbeitsklima. Sie bringen eine abgeschlossene Aus-
bildung, Einsatzbereitschaft sowie Kommunikationsfähigkeit mit. 
Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter
www.sonnenhof.cc. Gerne beantwortet Ihnen unsere Pflege-
dienstleitung Frau Heer unter der Rufnummer 07672/489-481
vorab Ihre Fragen. Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewer-
bung per Post oder Mail an: personalabteilung@sonnenhof.cc.  

Fachkliniken Sonnenhof GmbH 
Personalabteilung Regina Feistritzer 
Kirchstr. 2, 79862 Höchenschwand 

Für unsere Rehabilitationsklinik mit den Fachrichtungen
Orthopädie, Innere Medizin und Augenheilkunde 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n  

Sport- und Gymnastiklehrer (m/w/d)  
Als Rehaklinik bieten wir eine abwechslungsreiche Tätigkeit an
der schönsten Stelle des Südschwarzwaldes. In einem enga-
gierten und fröhlichen Team arbeiten Sie mit Menschen in den
Bereichen Rehabilitation, Prävention und Nachsorge. Idealer-
weise bringen Sie Zertifikate in den Bereichen Wirbelsäulen-
Gymnastik, PME, Aqua-fit, Nordic Walking oder Rückenschule
mit. Wir bieten unseren Mitarbeitern aber auch Weiterbildungs-
möglichkeiten an. Sie bringen eine abgeschlossene Ausbildung,
Einsatzbereitschaft sowie Kommunikationsfähigkeit mit. 
Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter
www.sonnenhof.cc. Gerne beantwortet Ihnen die Leitung der
Klinik unter der Rufnummer 07672 / 489-409 vorab Ihre Fragen.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung per Post oder
Mail an: personalabteilung@sonnenhof.cc.  
Fachkliniken Sonnenhof GmbH 
Personalabteilung Regina Feistritzer 
Kirchstr. 2, 79862 Höchenschwand 

3-Zimmer-Wohnung
95 qm ab Frühling 2021 in St. Blasien 

zentrumsnah zu vermieten, Tel. 0162 538 92 91

Häusern 
1a Lage, 2-Zi.-Whg., EG, gr. Terrasse, 65 m², 390 EUR + NK,
ab sofort zu vermieten, sowie Lagerräume 10 - 100 m².

Telefon 0172 - 9 70 60 74 oder 0179 - 6 91 64 97 

Öffentliche 
Ausschreibung 
nach VOB

Die Stadt St. Blasien vergibt auf Grundlage der VOB
folgende Bauarbeiten im öffentlichen Vergabeverfahren

Bauvorhaben:
Neubau einer 4- gruppigen Kindertagesstätte in der
Ortsmitte von St. Blasien als Erweiterung des 
bestehenden Kindergartens Arche Noah.

Die Ausschreibungsunterlagen können kostenlos
heruntergeladen werden bei 

www.vergabe-im-suedwesten.de  
Folgende Gewerke sind ausgeschrieben:
Tischlerarbeiten/Innentüren AV 13948F 

Metallbauarbeiten/Brandschutztüren AV 1394AD 
Bodenbelagsarbeiten Linoleum AV 1394BO 

Submissionstermin ist am Donnerstag, 
den 04.03.2021 um 10.00 Uhr 



Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 

07751/4444
info@WT-TAXI.de

•Krankenfahrten (Dialyse-, Strahlen- und Chemofahrten)
•Flughafentransfer •Rollstuhltransport

Diana Gatti
Steuerfachwirtin
Beratungsstellenleiterin
Spiechergässle 9
79865 Grafenhausen
Diana.Gatti@vlh.de

07748 9295543





Wir sind ein mittelständisches Handwerksunternehmen
der Sanitär- und Heizungsbranche und suchen 
zum baldmöglichsten Eintritt 

Anlagenmechaniker
Sanitär /Heizung / Klima m/w/d

Kundendienst-Monteur SHK m/w/d

Elektroniker für 
Energie- / Gebäudetechnik m/w/d
gerne auch Quereinsteiger

Wir bieten ein angenehmes Betriebsklima in einem 
jungen qualifizierten Team bei leistungsgerechter 
Bezahlung und einer gründlichen Einarbeitung in Ihr
Aufgabengebiet sowie die Möglichkeit zur Weiterbil-
dung. 

Fühlen Sie sich angesprochen? Gerne erwarten wir Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen.

klesse@schmidt-klesse.de

Vorabinformation erteilt Ihnen gerne Herr Klesse
oder Herr Köpfer unter Telefon 07675 / 929 677 - 0

ACHTUNG ZAHNGOLD   
Zahle bis zu 60,- € pro Zahnbrücke 

Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck   
Zinn und versilbertes Besteck, zahle bar, komme gleich.

Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6 



Wir suchen Verstärkung!

Maurer/Bauhelfer (m/w/d)

Haben Sie Interesse an einem sicheren, unbefristeten Arbeitsplatz mit
abwechslungsreichen Tätigkeiten, dann kommen Sie in unser Team.

Oder wollen Sie es werden? 
Dann bewerben Sie sich als  Azubi


